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Schriftliche Anfrage von Sven Sobernheim (glp)*

Rettungssanitäterinnen sehen sich im Einsatz immer mal wieder mit Gewalt konfrontiert. In den
letzten Jahren hat das Thema, Gewalt gegen Mitarbeitende von Blaulichtorganisationen,
vermehrt Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen. Während Mitarbeitende der Stadtpolizei, für
diese Fälle ausgerüstet und ausgebildet sind. Sind Mitarbeitende der Sanität und Feuerwehr
von Schutz und Rettung einer solchen Gewalt oft schutzlos ausgeliefert. In den letzten Jahren
wurde verschiedene Massnahmen diskutiert, um diesem Problem Einhalt gebieten zu können.
Es ist aber unklar wie die aktuelle Umsetzung aussieht.

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1 . Wie oft kommt es zur Gewaltanwendung gegenüber Mitarbeitenden der Sanität oder

Feuerwehr von Schutz & Rettung. Aufgeschlüsselt nach Bereich (Sanität & Feuerwehr), im
Vergleich der letzten 5 Jahre.

2. Welche Ausrüstungsgegenstände z.B. Schutzwesten oder RSG (Reizstoffsprühgerät)
stehen Mitarbeitenden von Schutz & Rettung zur Verfügung. Welche davon sind
obligatorisch? Welche freiwillig? Seit wann wird die Ausrüstung angeboten?

3. Wie oft wurden RSG durch Mitarbeitende von Schutz & Rettung eingesetzt? Wie hat sich
die Nutzung dieses Einsatzmittel in den letzten Jahren entwickelt?

4. Welche Dienstanweisung gelten für Mitarbeitende von Schutz & Rettung bezüglich Nutzung
der Notruffunktion an den Funkgeräten? Wie oft wurde diese Notruffunktion in den letzten
Jahren genutzt?

5. Wie werden die Mitarbeitenden einbezogen, wenn es um den Einsatz von RSG im
Rettungsdienst oder der Feuerwehr geht? Gibt es eine Nachbetreuung?

6. Welche Dienstanweisungen gelten in Bezug auf den Einsatz von Schutzwesten und RSG?
7. Wann wird durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) die Polizei zusätzlich als Dispositiv

aufgeboten? Welche Dienstanweisungen haben die Disponentinnen der ELZ, bezüglich
Aufgebot der Stadtpolizei oder anderer Polizeikorps?

8. Welche Änderungen ergeben sich hinsichtlich der neuen Standorte? Sind dort weitere /
neue Ausrüstungen geplant oder angedacht?


